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Bekanntmachung
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fom  g « find vorzugsweise n̂ursolche Zcnsiten in Beschlag zu bringen,
bei denen es sich um Einkommen aus Kapttalvermögcn handelt.

Bad Homburg v. d. H ., den 20 . 10. 1918.
^er Vorsitzende der Einkommensteuer -Veranlagungskonimisson.

I . B . : Conrad Ritter.

Aendcrungen in den Ste, .erlisten durch die Boreinschännngskomm .s.
sion haben mit blaner T .ntt zn^ geschehen.

der Eink ° mn .ensteuer .BE .,chgnngsk ° m .ncht ° n des Obertaunuskrege . .

Bad Homburg v. d. H ., den 20. Oktober 1918.
An die (Kemeindcvorftände des » relses.
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Bad Homburg v. d. H ., den 20. Okt . 1918
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mH Ü, aumeiübrten Personen in Betraa, , romme », hat der Gemein-
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W ?^ ^ bierübe ? d7r ?en keinen Zwei e, lassen und müssen daher folgende
dem MÜs-e" >i 2eüe , ,5 der Anweisung des Finanjmin .sters von.
25 . Juli >906 ) entsprechende Fassung erhalten.

Gemeinde . . . &en  1917.

ist
Uli , ihre zutreffende Veranlagung der Einkommensteuer herbe,zusügren

des Gemeindevorstanoes namrm .m, »»w „,-iben alle Steuer
Verzeichnis «Muster 6) vollständig „ t und ob aus dem elben alle tz- temr
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pD ?S KNmLEinkommens aus den verschiedenen Quellen
sowie wegen de! zuverlässigen Abzüge sind die .„ den Artikeln 3- 25 au-
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" ^beiten vorzulegen . st . nWä <jttnfl  eingegangenen Lohnnachweise-

t,ei' Nach ' Ächehener Voreinschätzung wird das Personenverzeichnis i«

und nuszurechuen.

die Beantwortung der nachstehenden Fragen
eine Auskunft über nachstehende Punkte

wüfchenswert . ^ ^ pfiichiung zur AuSkunftserteilung liegt Ihnen für

erwachsenden Weiterungen vorgebeugt wird.
^nlis eine Slntwort bis zum . . 1 -9 t

zeichnete zu derselbe » . Her Bürgermeister.N.
Vorstcnde Bestimmungen ersuche ich bei AuSstellnng der Lteurr

listen zu beachten. ^r Vorsitzende
der Einkommensteuer -Veraulagungskommission deo ObertaunuskreiseS.

I . B . : Conrad Ritter ._

Bad Homburg v. d. H ., den 20. 10. 1918.
' A„ Genwindevorstände und deren Stellvertreter des Kreises.

Die Königliche Regierung , Abteilung für die direkte Steuern etc . zu

lunl y “ Büraeniwister der selbständigen Voreinschätzungsbezirke habe«
«ÄK .» ÄS

m,t ®feiŜ SnSe ”SSn™

Gewissen zu verfahren und etwaige Unklarheiten bet mir z V

öri ” 0e” ‘ Der Vorsitzende
der Einkonunensieuer -BeranlagungSkommission des ObertaunuSkreiseS.

I . V . : Conrad Ritter.
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ftnti & onil >urß ~v.  ft . .g>„ Oen 20 . tOttoOev 1918.
M» dir Gemetiidenvo rständc deS Kreises

9lnd)ticm Die PersonenftanöSirufnahme stattgefunden hat, ist sofort das
Perlonenverzeichnis zugleich auch Gemeindesteuerliste in der seitheriaen
«eise aufzustellen. In das Personenverzeichnis sind alle Personen, auch

ä- Zt. im Felde stehenden aufzunehmen, die in der Geineinde ihren
Wohnsitz haben, d. h. eine Wohnung unter Umständen inne haben, welche
auf die Absicht der dauernden Beibehaltung einer solchen schließen lassen
Hiernach ftnd diejcntgen Personen, die sich nur vorübergehend aus-5, . Nicht aufzunehmen; es zählen auch hierzu die Fabrikarbeiter,
die dre Woche hindurch in den Fabriken arbeiten, aber nur eine Schlaf-
^ "khabenn ^ «samstags oder Sonntags regelmästig nach ihren,ansivarttgen Wohnort zurnckkehren.

. .̂ " ch Fertigstellung des Persoiienverzeichnisses ersuche ich sofort die
Ausfüllung der bereits libersandten Kartenblätterzu beivirken. Für sämt¬
liche Personen mit einem Einkommen von mehr als 900 und einem

0000 Mark ist ein Karteublatt auszu-
einerlei ob die Veranlagung ,teurerfrei nach einem Einkommen bis

6000 Mark oder nach einem Einkommen von mehr als 3000 Mark zu erfolgen hat.
Kattenblättern der Steuerpflichtigen mit eine, » Einkommen

von mehr als 3000 Mark sind lamtiiche« palten ebenso auszufüllen,
^ 'lerpflichiigen, die mit einem Einkommen bis zu

3600 Mk. zw veranlagen sind. Die Ausfüllung hat durch die Herren Bür-Srmeister m,t Be»,Oft zu erfolgen.Diese Kartenblätter sind der Borein-avungs -Kommisston nicht zugänglich zu mache».
Stach genaner Ausfüllung sind die Kartenblätter alphabetisch nach

ff "? YUiL‘Hlcn  etzclnen Steuerpflichtigen zu ordnen und in dieser
alphabeth.schen Rcihensolge in die Staatsftcucr Kontrollliste A cin-
zntragen. Die alphabethisch geordneten Namen sind in dieser Neihenfolae
In der StaatSsteucrlisie fortlaufend zu nummerieren und nachdem dieses
geschehe», ,,t die laufende Stummer in das bezügl. Karienblatt einzutragen,
sodah die laufende Stummer des Knrtenblattes mit derjeuinrn der Steuer'
liste übereinstlmmt.

der Staatsstcncrlistc sind uur die Spalten 1 bis 5 auszufiiOdt*
I* 3 “ Spalte 1 ist die Angabe des Vorjahres mit roter Tinte
nicht zu unterlassen.

In der SlaatSsieuerrolle sind sämtliche Personen in derselben Reihen-
folge cinzutragen , wie in die Staatssteuerliste also auch alphabethisch.
W Die lsd. Nr. ist in der Rolle einzutragen

der Aufstellung des Veranlagungsmaterials sür das Steuerjahr
191« sind die nachstehenden neuen Vorschriften des Einkommensteuerge¬
setzes ui der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1906 genau zubeachten: o

1. 8 9 tfrüher 8 10). Die Veranlagung der physischen Personen erfolgt
nach dem Ergebnisse des dem Steuerjahr unmittelbar vorangeganqenen
Kalender,ahres , also bei der Veranlagung für 1919 nach dem Erg °b-
nlssc des Kalenderjahres von. 1. Januar bis 31. Dezember 1918
Besicht eine Einkommensquelle für den Steuerpflichtigen noch nicht
,o lange Zeit , liegt ein Ergebnis des Vorjahres mithin nicht vor so
rst der mutmaßliche Jahresertrag matzgebend, d. h. cs tritt Schätz- >
ung des,enigen Erlragesei », den diese Einkommensquelle im Steuer - '
,ahre voraussichtlich ergeben wird.
Ausgenommen hiervon ist nur der Geschäftsgewinn aus Handel , Ge¬
werbe und Bergbau soivie der Ertrag der Land- und Forstwirtschaft,
wenn Ge,chaflsbüchcrnach den Vorschriften der SS 38 ff. des
Handelsgesetzbuches geführt werden.
Die Veranlagung erfolgt alsdann , wie bisher , »ach dein Durchschnitt
der letzten 3 Wirtschasts - jBetriebsj -Jahre . Die nach dem früheren
Rechte m Geltung gewesene Unterscheidung zwischen feststehenden und
ichwankenden oder unbestimmten Einnahmen und Ausgaben ist für
dre Veranlagung fortan nicht inehr von Bedeutung.

-■ l ^'üher A. Bon der Besteuerung sind neu ausgeschlossen:
Abs. 3. Das Militäreinkommen derjenigen Offiziere, die das im Etat
für Unteroffiziere und Gemeine ausgeworfene Diensteinkommen be-
ziehen. Abs. 5. Die Persionserhöhungen und Berstümmelungszulaqen
auch der Friedensmvaliden . Abs. 6. Die aus einer Krankenversicher¬
ung dem Versicherten zustehenden Leistungen.
Abs. 7. Die Zinsen der bei landwirtschaftlichen und anderen öffent¬
lichen Kreditinstituten angesammelten Amoritisationsfonds , soweit die
Erhebung dieser Fonds unzulässig ist.

b- d 8 lfrüher 9j. Bon dem Roherträge sind ne« in Abzug zu bringen.
Abs. i . Die von den Grundbesitzern zu errichtenden Beiträge zur

öffentlichen Be- und Entwässerungsverbänden , sowie zur Unterhalt¬
ung von .solchen Wasserläufen , für welche besondere Gesetze zur Ver¬
hütung von Hochlvassergefahren erlassen worden sind. Abs. 3. Die
von dem Grundeigentum , dem Gewerbebetriebe und dem Bergbau
zu entrichtenden direkten Kommunalsteuern bis zur Höhe der staat¬
lich veranlagten Grund-, Gebäude und Gewerbesteuer. Abs. 5.
Die Beiträge zu den Berufskaniinern.

4' St ®-“ öc”t Gesamteinkommen sind neu in Abzug zu bringen : § <8 2
Abh 2. Die auf Kirchenpatronatsverpflichtungen beruhenden Renten
und dauernden Lasten, Abs. 4 Versicherungsprämien für die Versicher¬
ung eines nicht selbstständig zu veranlagenden Haushaltungsange-
höriaen — nicht aber andere Personen , — für die Versicherung auf
den Todes - oder Erlebungsfall sog. aknekürzte Lebensversicherung —
nicht auch für Aussteuer und andere Versicherungen. Die von dem
steuerpflichtigen zusammen für sich und seine nicht selbständig zu ver¬
anlagenden Haushaltungsangehörigen zu zahlenden Versicherungs¬
prämien sind jedoch nur bis zum Gesamtbeträge von 600 Mk. ab¬
zugsfähig . Abs. 5. Die auf Grund richterlicher Verpflichtung vom
Steuerpflichtigen zur allmähligen Tilgung eines auf seinem Grundbe-

stpc haftenden -schnldkapitale - zu entrichtende Beiträge insoweit sie

übersteigen " ^ ' *" ^ ,,ub bett 5öetra9 t,0M 600  Mk . jährlich nicht

D^ ensind gemäß § 8 Abs. 3. Die Beiträge zur Kranken -, Sterbe -,
Unfall -, Alters - U" d Jnvalidenversicherungs -, Witwe -, Waisen - und
Pensionskatzen für die eigene Person des .Steuerpflichtigen nur noch
soweit sie zusammen den Betrag von 600 Mark jährlich nicht über¬
steigen abzugsfähig ^

»i Art 42 2,5 der Ausführungsanweisung sind diejenigen Steuer-
pflichtzgen, welche Mltglieder der Bareinschätzungs - oder Beranlagungs-
kommission sind, als solche bei ihrem Namen auf den Kartenblättern zubezeichnen. - 9

Nach Aufstellung der Kartenblätter sind die Spalten 8 —12 a des
PersonenstaudsvcrzeichniffesauszUfüllcn.

Auf die Ausfüllung der Spalte 1b mache ich aufmerksam.
Ferner bestimme ich hiermit , datz den bis zur Ablieferung des neue«

Voremschatzung-Materials noch vorzulegenden Abgangslisten die Karteri-
blatter der innerhalb Preutzens bisznm 16. Oktober verzogenen Censiten
beizulegen sind.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Beranlagungskommissio» des Obertannuskreises.

I . B. : Conrad Ritter.

Betr .: Festsetzung von Erzeuger -, Großhandels - und Klein¬
handelshöchstpreisen für das Großherzogtum Hessen
und den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die Höchstpreise für Winter¬

kohl (Grünkohl) zur öffentlichen Kenntnis:
Erzeuger - GrohhandelS - Kleinhandels-

Höchstpreis. Höchstpreis. Höchstpreis.
Wintcrkohl jGrnnkohl)

aj bis zum 30. November
lauf . IS . Mk 7. - - Mk. 16.—

b> bis zum 31. Dezember
lauf . Js . Mk. 8.- — Mk. 17.—

vorstehende Preissstesetzungen beziehen sich auf den
Zentner , und auf marktfähige Ware erster Güte . Sre
treten drei Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Ueberschveitungen der Höchstpreise werden nach der
Bundesratsverordnung gegen Preistreiberei vom 8. Mai
1918 (E . G. Bl . <5 . 395) mit GefäingNis bis zu einem
Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 200 000 Mk. bestraft.

Mainz,  den 15. Oktober 1918.
Hessische Landes-Gemüsestelle, Verwaltungsabteilung.

Der Vorsitzende.
Werner,  Regierungsrai.

Wiesbaden,  den 15. Oktober 1918.

Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende:

D r o e g e, Geheimer Regierungsrat.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H., 18. Oktober. 1918.

De» Könizl . Landrat.
_ _ _ _ _ » IH 9! « l J.
Betrifft : Richtlinien für die Zuschläge beim Biervertrieb

(Bierveirlag, Biergrohhandel).

Auf Grund der Verordnung zur Abänderung der Ver¬
ordnung über Vier und bierähnliche Getränke vom 6. Sep¬
tember 1918 (Reichs-Eesetzbl. S . 1101) Artikel 1, Ziffer 2,
werden für die Bemessung der Zuschläge im Vierzwischen¬
handel (Bierverlag , Biergroßhandel ) für Bier , das nicht
vom Orte der EefchäftsNiederlässung des Verkäufers be¬
zogen ist, folgende Richtlinien erlassen:

Dem Höchstpreise, der sich folgendermaßen berechnet:
1. für Bier , das in der norddeutschen Braufteuergemein-

schaft hergestellt ist, vom 1. Oktober ab 34,50 Mk.;
2. für Bier , das aus anderen Brausteuergebieten einge¬

führt ift, der Betrag , der sich hei Hinzurechnung der
Uebergangsabgabe von 6,25 Mk. zu dem Höchstpreise
von 29 Mk.. gekürzt um die im Ausfuhrgebiet gewährt«

' Ausfuhrvergütung , ergibt;



3. für biorähnliche Getränke (Ersatzbier ) 31 Mk., sofern
nicht die Ersatzmittelstelle für das Erzeugnis einen
niedrigeren Preis festgesetzt hat . dürfen folgende Be¬
träge zugeschlagen werden:
1. Die tatsächlichen Auslagen für Fracht vom Her¬

stellungsorte ab und für die Rücksendung der leeren
Fässer bis zu diesem Orte hin . Desgleichen darf
eine etwa erhobene örtliche Biersteuer dem Höchst¬
preise gesondert zugeschlagen werden.

2. Für allgemeine Geschäftsunkosten, einschliesslich
Rollfuhrkosten und Gewinn für Betriebe , die ihren
Sitz in Städten von 100 000 Einwohnern und mehr
haben , ein Betrag von höchstens

Mk. 14,00 je Hektoliter,
für Betriebe , die ihren Sitz in Städten unter
100 000 Einwohner haben , ein Betrag von

Mk. 10,00 je Hektoliter.
In diesem Betrage sind alle etwaigen Kommissions-.
Beimittlungs - und ähnliche Gebühren sowie alle
Arten von Aufwendungen des Biergrotzhandels
enthalten.

3. Bei Weitervertrieb an Unternehmer , welche eben¬
falls Biergrotzhändler oder Bierverleger sind darf
nur die entstehende Bahn - oder Schiffsfracht ' zuge-
fchlagen werden , im übrigen darf der sich aus obi¬
gem ergebende Höchstsatz der Unkosten von den am .?
Vertrieb beseitigten Gliedern insgesamt nicht j
überschritten werden . Hierbei wird im Einzelfall !
darauf zu achten fein, daß nicht unnütze Einschie- I
düng eines Handels -Zwischengliedes — also Ket¬
tenhandel — geinäst 8 1, Abs. 4 der Verordnung

„ gegen Preistreiberei vom 8. Mai 1918 lReichs-
Gesetzbl. S . 305) stattfindet . *

4. Eine Unterscheidung der Zuschläge nach der Her¬
kunft der Viere , ob aus dem norddeutschen, süd¬
deutschen oder ausländischen Liefetünasaebiet
empfiehlt sich nicht.

5. Die auf diese Weise entstehenden einheitlichen Zu¬
schläge des Biergrotzhandels werden die Klarheit

der Preisbildung auch im Bierausschank erleichtern.
Es wird den hohen Bundesregierungen empfohlen,

auch für den Bierausschank im Kleinverkauf durch die ört¬
lichen Bezirks - und Ländespreisprüfungsftellen einheit¬
liche Richtlinien aufstellen zu lassen ; es ist beabsichtigt,
das Ergebnis der Ermittlungen , die zu diesem Zweck an¬
zustellen roäten , in einer gemeinsamen Besprechung der
Landes -, ProviNz - und Bezirkspreisstellen durchprüfen zu
lassen und hierauf sämtlichen beteiligten Bundesstaaten
mitzuteilen.

Berlin,  den 4. Oktober 1918.
Deir, Staatssekretär des KrieTsernährungsamts.

In Vertretung : gez. Dr . Müller.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H.. 17. 10. 18.

Der König!. Landrat.
v o n M a r x.

Bad Homburg v. d. H.. 21. 10. 18.
Bet«. Acker-Quecken.

Der Ankauf und die Verarbeitung der Ackerquecken im
Bereiche der Provinz Hessen-Nassau ist von der Firma
Erespel u. Deiters in Ibbenbüren vertraglich übernommenwurden.

Die Gemeindebehörden ersuche ich, der genannten
Firma bei der Heranziehung der Rohquecken weitgehendste
Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Der Königliche Landrat.
»on Marx.

, Bad Hamburg v. d. H., den 21. 10. 1918.
Betr . Kartenbriefe für ansteckende Krankheiten.

Bestellungen der Ortspolizeibehörden sind bis zum 5.
November ds. Js . hierher  einzureichen.

De« Käufliche Landrat.
von Marx.

Gasverbrauch einschräuke«
. ^ Wir machen wiederholt auf die Vorschriften betr. Einschränkung
des Gasverbrauchs lt. innerer Bekanntmachung vom 11. 8. 17 aufmerksam

Der Gasverbrauch ist auf 80 vom H. peoen den Berbranchs-
monat des Vorjahres (1916) einznschränken.

©et Ueberschreitnnq der lulässiqen Gaemenae wird für iedeS
mehr verbrauchte cbm. Gas ein Aufgeld von 50 Pfg. erhoben.

L Zuwiderhandlnnqen ist mit Absperrung der Gasleitung lind
mit Berchanqnnq von Bestrafungen zu rechnen

Stadt, 8as u. iUalferwerk

gesucht

Beinricb Kompei,
Eisengießerei.

von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung ernannte Zweigsaminelstelle
^ K. Keffelschläger, Hoffrisenr, Louisenstraße 87.



Ausgabe von Kartoffeln.

Um . "in t̂w ftäbtiiZ " B -tkusSst -ll. n in s°1»°ndrr R °chens°l«°
Donnerstag , den 24. Oktober f. ». AnsanMuchstaben A- H
Freitag , den 25. „ ,, " g_ z
Samstag , den 26. „ // "

Der Preis betrügt 10 Pfg . für das Pfund.

Nad Homburg v. d. H., den 23. Oktober NN8

zu Homburg ▼. A. H.
Eingetragene Genossenschaft

mit beschränkter Haftpflicht.
Stand der Kasse am 30. September 1918.

Aktiva. Mk

Tüchtige

Kassenbest and ■
Coupons-Konto
Postscheck-Konto .
Reichsbank-Girokonto
Giro-Konto Dresdner Bank .
Geschäftswechsel-Konto .
Reichsschatzwechscl -
Wertpapiere der Reservefonds
Wertpapiere Konto 11
Banken-Konto . • • ■
Darlehen-Konto (Lombard-Konto)
Konto-Korrent-Konto (Debitoren)
Hypotheken Konto .
Vorschusswechsel-Konto .
Mobilien-Konto
Bankgebäude-Konto
Verwaltungskosten-Konto
Steuer -Kouto . . .
Verbandsbeit rag -Konto

Arbeiter u. Arbeiterinnen
■ auch Jugendliche î m

findett dauernde Beschäftig»»').
Teigwaren - u. Zwieback-Fabriken A G

^_ u . d h ‘

52̂ >50.W
25,027.15
6,377.89
9,752.58

221,619.11
65,952.05

1,300,000.—
199,450.—
238.402.98
776,243.27

10.256.30
809,453.38
395,500.—
89,504.01

4,418,83
40,866.76
18,271.49

237.61
350 —

4,264,682.74

Passiva. Mk.

389,617.64
114,430.—

57,000 —
4,000 —

19,700.—
8,C00.—

1,870,652.94

Bad Homburgv. d.

Mitglieder -Anteile -Konto .
Reservefonds-Konto .
Spezial-Reservefonds-Konto
Wertp ^piere -Kursreservefonds KontoPensionsfonds-Konto
Baufondsävonto ■
Spareinlage-Konto I (8 Mouate

( Kündigung) . • •
t Spareinlage-Konto II (6 Monate

Kündigung) ■ ■ •
Konto-Korrent-Konto (Kreditoren)
Zinsen- u Provisions-Konto
Darlehenzinsen-Konto
Hvpothekenzinsen-Konto . . ■r .
Diverse-Konto (Wechsel Incassospesen) .>4,34
Commissions-Wei tpapiere -Conto Lfl ?71
Gewinn- u. Verlustkonto für 1917 . ,481. (_
Bevisen-Konto .

1,127,390.15
568,700.96

85,07755
6,355.47

'9,828.22

4,264,632.74

Pfeifentabak bl . 00.
Tons I'd.

Neunte Kriegsanleihe
14 . Bei arbeite » von Blättern und Blüten zu

gntcm Tabnckcrstltz. t .- io . Tausend . Leichte
Anleitungen , jede 90  Psg.

i,„ Betrage von 1000 dB 400000 Bht ' k kann

ohne befoudere Anzahfttttg
gegen mäßige , von. 6 . Jahre an abnehmende
Jahres-  oder B i e r t e 1saht sbkitrSge mittels der

Kriegsanleihe - Jf epsicherung

Beize IXabackh Grfatz
(01)111. Barin .tsgeschm.i leid)! M . 1.90 , mittel

>M . 2 .50 , stark M . 2 .90 . Jede Packung
reicht fiiv 5 Psd . Tabock.

Alle Preise zuzügl . 20 °l0.
G. Wetter, Rösrath (Rhld.)

der

Gvthaer Lebensversicherungsbanka. G. Wohnhaus
erworben weiden

Aufnahmefähig find Personen beiderlei Ge¬
schlechts vom vollendeten 10 . Lebensjahre an.

Näheres durch den Vertrete»

Arthur Berthold, Bad Homburg, lei-711

enthaltend7 Zimmer , Küche
ttttb 4 Mansarden , zum
1. Oktober zu vermieten
oder zu verkaufen.

Zu erfragen : Geschäfts¬
stelle ds. Blattes.
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